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SATZUNG

DER STADT NEUSTADT IN HOLSTEIN
ÜBER DIE ERHALTUNG BAULICHER ANLAGEN 

VOM 26.06.2025

Aufgrund von § 172 Baugesetzbuch (BauGB) 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert 
worden ist sowie § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. 
Februar 2003 wird nach Beschlußfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Neustadt in Holstein vom 26.06.2025 die folgende Satzung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich der Satzung

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaßt das Gebiet der Stadt Neustadt in Holstein, das 
in dem als Anlage beigefügten Plan schwarz umrandet ist. Der Plan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 2 
Erhaltungsgründe

Die Satzung dient
- zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebauli-

chen Gestalt i. S. von § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB
und

- zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung i. S. von § 172 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 BauGB.

§ 3 
Genehmigungsvorbehalt

Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen gem. § 172 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BauGB 
der Abbruch, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen der 
Genehmigung. Die Genehmigung wird nach § 173 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der Bauge-
nehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Neustadt in Holstein erteilt.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, wer eine bauliche Anlage im Gel-
tungsbereich der Erhaltungssatzung ohne Genehmigung abbricht oder ändert. Die Ord-
nungswidrigkeit kann nach § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Deutsche Mark geahndet werden.
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§ 5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung der Stadt Neustadt in Holstein über die Erhaltung baulicher Anlagen vom 01.11.1990 
außer Kraft.

Neustadt in Holstein, 14.07.2025

 (L.S.) gez. Mirko Spieckermann
 Bürgermeister

Weitere Hinweise:

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Nach § 215 Absatz 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich, eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die  Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zuläs-
sige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen.Ist die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
über die Ausfertigung und Bekanntmachung oder von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung zustande gekommen, so ist gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 GO die Verlet-
zung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der 
Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist.

Veröffentlicht: 
14.07.2025
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